
 
Ortsgemeinde Baar 
 

  
Sitzung-Nr.: 007/OGR/059/2022 

 

 

 

 

Niederschrift 
zur öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Baar 

 

 
 
Gremium: Ortsgemeinderat 
 
 

 
 
Sitzung am Dienstag, 13.12.2022   

 
 
Sitzungsort:  
in der Mehrzweckhalle 
 
 

 
 
Sitzungsdauer  
 
von  19:05 Uhr  
 
bis   19:55 Uhr 

 

 

Anwesend sind: 

 

Bürgermeister 
Schomisch, Alfred  

Ortsbürgermeister(in) 
Augel, Erwin  

1. Beigeordnete(r) 
Werner, Eduard  

Beigeordnete(r) 
Schmitt, Markus  

Ratsmitglied 
Börder, Erich  
Bungarten, Marco  
Jonas, Hans Peter  
Kettel, Harald  
Knop, Kathrin  
Schlich, Markus  
Thelen, Siegfried  
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Schriftführer(in) 
Bungarten, Eva  

 
 
entschuldigt fehlt: 
 

Ratsmitglied 
Retterath, Martin  
Retterath, Richard  
Schäfer, Markus  
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Zu Tagesordnungspunkt 1 der öffentlichen Sitzung ist zudem Herr Jörg Gäb, 
Fachbereich 4 – Kommunale Infrastruktur, anwesend. 
 

1. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht 
mit Schreiben vom 02.12.2022 unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung, 
eingeladen wurde.  

 
 

2. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in der Heimat- und Bürgerzeitung der 
Verbandsgemeinde Vordereifel "Unsere Vordereifel", Ausgabe-Nr. 49/2022 
vom 08.12.2022. 

 
 

3. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit des Gremiums nach § 
39 GemO  
 

 gegeben  nicht gegeben. 
 
ist. 
 

4. Änderung zur Reihenfolge der Tagesordnung durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss (Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder) werden 

 

 nicht beschlossen    beschlossen. 
 
 

5. Ergänzungen der Tagesordnung (bei Dringlichkeit i.S.v § 34 Abs. 7 i.V.m § 34 
Abs. 3 S. 2 GemO) oder Absetzungen von Beratungsgegenständen (§ 34 Abs. 
7 GemO) werden mit Zweidrittelmehrheit (der anwesenden Ratsmitglieder) 

 

 nicht beschlossen    beschlossen.  
 
 
 
 
T A G E S O R D N U N G : 

Öffentliche Sitzung 

 

 1.  Bebauungsplan "Auf der Heide" 1. Erweiterung 
1.1 Würdigung der während der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegange-
nen Anregungen 
1.2 Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
Vorlage: 007/252/2022 

  
 2.  Bebauungsplangebiet "Auf der Heide - 1. Erweiterung" (Wanderath); Kosten-

schätzung zur Teilungsvemessung (Bauplatzbildung) 
Vorlage: 007/253/2022 
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 3.  Neufassung des Landesgesetzes über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz 
(Landesfinanzausgleichsgesetz -LFAG); hier: Auswirkungen auf die kommunalen 
Haushalte 
Vorlage: 007/222/2022/1 

  
 4.  Mitteilungen 
  
 5.  Einwohnerfragestunde 
  
 
 
Es wird wie folgt beraten und beschlossen: 
 

Öffentliche Sitzung 

 

 
 1 Bebauungsplan "Auf der Heide" 1. Erweiterung 

1.1 Würdigung der während der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ein-
gegangenen Anregungen 
1.2 Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
Vorlage: 007/252/2022 

 
Sachverhalt: 
 
Der Ortsgemeinderat hat am 13.07.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Auf 
der Heide" 1. Erweiterung beschlossen.  
 
Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 
19.09.-19.10.2022 beteiligt. Die Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemein-
den wurden mit Email vom 06.09.2022  zur Stellungnahme aufgefordert. 
 
Folgende Beteiligte haben mitgeteilt, dass ihrerseits keine Anregungen vorzubringen 
sind: 
 

1. Deutscher Wetterdienst, Offenbach 
2. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesarchäologie 
3. PLEdoc GmbH, Essen 
4. Handwerkskammer Koblenz 
5. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Koblenz 
6. Dientleistungszentrum ländlicher Raum Westerwald-Osteifel 
7. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rp e.V. 
8. Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Koblenz 
9. Bundeswehr 
10. Ortsgemeinde Nachtsheim 
11. Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel, Mayen 
12. Deutsche Telekom 

 
Zu folgenden Stellungnahmen sind Beratungen / Beschlüsse erforderlich: 
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1. Abwasserwerk Vordereifel 
2. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Referate untere Landesplanung, Straßen-

verkehr, Brandschutz und Naturschutz, Wasserwirtschaft 
3. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Gesundheitsamt 
4. Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH, Köln 
5. Landesjagdverband 
6. Westnetz 
7. Forstamt Ahrweiler 

 
Sofern sich aus den Abwägungsbeschlüssen keine Änderung der Planung ergibt, 
kann der Satzungsbeschluss erfolgen und der Bebauungsplan zur Rechtskraft ge-
bracht werden. 
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Beschluss: 
 
1.1. Siehe nachfolgende Einzelbeschlüsse im Sachverhalt zu dieser Vorlage 
 
 
1. Abwasserwerk Vordereifel, Stellungnahme vom 10.10.2022 

 

 
 
Würdigung: 
Die Hinweise des Abwasserwerkes sind der Gemeinde bekannt und bereits in der 
Planung berücksichtigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 10 
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Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit -      

 
 
 
2. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Stellungnahme vom 14.10.2022 
 
2.1 Referat Naturschutz, Wasserwirtschaft – Teilgebiet Wasserwirtschaft 
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Würdigung: 
Bezüglich der Verbringung der anfallenden Schmutz- und Oberflächenwässer wur-
den das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Vordereifel sowie die Struktur- und 



Seite  9 
 

Genehmigungsbehörde Nord beteiligt und das vorgesehene Konzept der getrennten 
Ableitung abgestimmt. Der Hinweis zum Thema Absperrvorrichtung ist zu beachten. 
Für das Plangebiet wurde ein Versickerungsgutachten eingeholt. Dieses kommt zu 
dem Ergebnis, das eine Versickerung im Plangebiet nicht möglich ist. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 10 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit -      

 
 
 
2.2 Referat Naturschutz, Wasserwirtschaft – Teilgebiet Naturschutz 

 
 
Würdigung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Beschlussfassung ist nicht 
erforderlich. 
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2.3 Brandschutzdienststelle 

 
 
Würdigung: 
Die geforderte Löschwassermenge von 800l/min (13,4 l/s) über 2 Stunden kann ge-
mäß Aussage des WVZ bereitgestellt werden. Eine Beschlussfassung ist nicht erfor-
derlich. 
 
 
 
2.4 Referat Dorferneuerung 
 

 
 
 
Würdigung: 
Die festgelegte Bandbreite zur Gestaltung der Dachneigung liegt gemäß dem 
Wunsch der Ortsgemeinde zwischen 0° und 38° und umfasst damit bereits einen 
sehr großen Spielraum. Eine weitere Vergrößerung würde aus städtebaulicher Sicht 
zu einer zu großen Störung der Dachlandschaft führen und wird daher zurückgewie-
sen. 
Aufgrund der Rechtsprechung der vergangenen Jahre erscheint die Festsetzung von 
Farben zur Dacheindeckung sowie der Ausschluss von glänzender Dacheindeckung 
aus rechtlicher Sicht problematisch (vgl. bspw. Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz, Urteil vom 1. Oktober 2008 -1 A 10362/08.OVG).  
Darüber hinaus handelt es sich vorliegend nicht um einen städtebaulich sensiblen 
Bereich. Insofern werden auf diesbezügliche Festsetzungen und Ausschlüsse ver-
zichtet.  
 
An der bisherigen Planung und den diesbezüglichen Festsetzungen wird daher un-
verändert festgehalten. 
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 10 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit -      

 
 
 
3. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Gesundheitsamt, Stellungnahme vom 
28.09.2022 
 

 
 
Würdigung: 
Der gewünschte Hinweis bezüglich der Nutzung von Brauchwasser wurde bereits in 
die Hinweise zu den Textfestsetzungen aufgenommen. Eine Beschlussfassung ist 
nicht erforderlich. 
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4. Landesjagdverband Rheinland-Pfalz, Stellungnahme vom 04.10.2022 
 

 
Würdigung: 
Da es sich vorliegend um ein Verfahren gem. § 13b BauGB handelt, erfolgt keine 
Bilanzierung des Eingriffs und es werden auch keine Ausgleichsflächen und               
-maßnahmen festgesetzt. Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
5. Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH, Stellungnahme vom 
27.09.2022 
 

 
 
Würdigung: 
Da es sich vorliegend um ein Verfahren gem. § 13b BauGB handelt, erfolgt keine 
Bilanzierung des Eingriffs und es werden auch keine Ausgleichsflächen und               
-maßnahmen festgesetzt. Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
6. Westnetz GmbH, Stellungnahme vom 06.09.2022 

 
 
Würdigung: 
Die beabsichtigte Vorgehensweise zum Thema Hausanschlüsse wird im Rahmen 
einer redaktionellen Überarbeitung der Unterlagen als Hinweis in die Textfestsetzun-
gen aufgenommen. 
Die Unterlagen zum Bebauungsplan beinhalten bereits einen Hinweis hinsichtlich der 
frühzeitigen Kontaktaufnahme im Vorfeld der Umsetzung baulicher Maßnahmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja 10 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit -      

 
 
 
7. Forstamt Ahrweiler 
 
Stellungnahme vom 12.09.2022 ergänzt durch Stellungnahme vom 10.11.2022 
 
Inhalt der Stellungnahme vom 12.09.2022 
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Da diese Stellungnahme hinsichtlich der künftigen Bewirtschaftung des 
angrenzenden Gemeindewaldes erheblich von dem abwich, was mit dem 
Revierförster vereinbart war, wurde das Forstamt um erneute Prüfung gebeten. 
Nach Abstimmung mit der örtlichen Revierleitung und einem Ortstermin wurde 
seitens des Forstamtes folgende ergänzende Stellungnahme abgegeben: 
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Hiernach werden die im Bebauungsplan vorgesehenen Abstände der Baufenster 
zum Wald nunmehr als ausreichend angesehen. Gemäß Auskunft des Eigentümers 
der Weihnachtsbaumplantage gegenüber der Gemeinde ist eine Aufgabe der 
aktuellen Nutzung in absehbarer Zeit nicht geplant. 
 
Würdigung: 
Die Gemeinde ist selbst Eigentümer des angrenzenden Waldes. Mit der örtlichen 
Revierleitung wurde festgelegt, dass in dem erforderlichen Abstand zur 
Wohnbebauung dauerhaft eine Niederwaldbewirtschaftung erfolgt. 
Der Eigentümer der Weihnachtsbaumkultur beabsichtigt, diese dauerhaft weiter zu 
betreiben. 
Die Belange des angrenzenden Waldes und der angrenzenden 
Weihnachtsbaumkultur sind demzufolge ausreichend berücksichtigt. Eine Änderung 
der Planung ist nicht erforderlich. 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
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Ja 10 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit -      

 
 
 
1.2. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
Nachdem sich aus den Beschlüssen unter 1.1 keine Änderung der Planung ergeben 
hat, kann nunmehr der Satzungsbeschluss gefasst werden. 
 
Aufgrund der vorstehenden, abschließenden Abwägungsentscheidungen beschließt 
der Ortsgemeinderat den beigefügten Bebauungsplan für das Teilgebiet „Auf der 
Heide" 1. Erweiterung, bestehend aus dem Satzungstext einschließlich Katasterplan 
mit dem zeichnerisch dargestellten Geltungsbereich und den textlichen Festsetzun-
gen als Satzung.  
 
Der Satzung ist eine Begründung beigefügt. 
 
Eine Ausfertigung des Satzungstextes ist Bestandteil der Niederschrift. 
 
Der Ortsbürgermeister wird mit der Ausfertigung der Planunterlagen und nach der 
erfolgten Ausfertigung mit der öffentlichen Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB in der Heimat- und Bürgerzeitung „Unsere Vordereifel“ für den Bereich der 
Verbandsgemeinde Vordereifel beauftragt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 10 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit -      

 
 
 
 
 
 2 Bebauungsplangebiet "Auf der Heide - 1. Erweiterung" (Wanderath); Kos-

tenschätzung zur Teilungsvemessung (Bauplatzbildung) 
Vorlage: 007/253/2022 

 
Beschluss: 
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Der Ortsgemeinderat Baar beschließt, den Auftrag für die Vermessung des Bebau-
ungsplangebietes „Auf der Heide - 1. Erweiterung“ an das Vermessungs- und Katas-
teramt Osteifel-Hunsrück, Am Wasserturm 5a, 56727 Mayen, auf Grundlage der Kos-
tenschätzung vom 28.11.2022 in Höhe von 19.082,00 € zu erteilen. 
 

Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt im Namen der Ortsgemeinde Baar dem Ver-
messungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück den entsprechenden Auftrag zu ertei-
len. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 10 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit -      

 
 
 
 3 Neufassung des Landesgesetzes über den Finanzausgleich in Rheinland-

Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz -LFAG); hier: Auswirkungen auf die 
kommunalen Haushalte 
Vorlage: 007/222/2022/1 

 
Beschluss: 
 
Ausgelöst durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Rhein-
land-Pfalz beschließt der Ortsgemeinderat die Realsteuern ab dem 01.01.2023 nach 
folgenden Hebesätzen zu erheben: 
 
Grundsteuer A  345 v.H. 
Grundsteuer B  465 v.H. 
Gewerbesteuer  400 v.H.  
 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, für die Steuerveranlagung des Jahres 2023 die Vor-
bereitungen nach diesen Hebesätzen zu treffen und die neuen Hebesätze in die 
Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2023 aufzunehmen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 10 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit -      
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 4 Mitteilungen 

 
4.1 Bekanntgabe der in der nicht öffentlichen Sitzung am 09.11.2022 
           gefasste Beschlüsse 
 
Wie bereits in der Ausgabe von der Heimat- u Bürgerzeitung der VG Vordereifel 
(Ausgabe Nr.: 48 vom 01.12.2022) bekanntgegeben, wurden die weiteren Ingenieur-
leistungen für die Erschließung des Baugebietes “Auf der Heide, 1. Erweiterung” im 
Ortsteil Wanderath, an die Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner vergeben. 
 
 
4.2 Aktueller Sachstand Sanierung Mehrzweckhalle Baar 
 
Der Vorsitzende informiert über den aktuellen Sachstand. Derzeit konnte jedoch auf-
grund von Lieferschwierigkeiten noch nicht mit der Sanierung begonnen werden. Mit 
dem Einbau der Fenster wird Ende Januar/Anfang Februar 2023 gerechnet.  
 
 
 5 Einwohnerfragestunde 

 
Die Fragen aus der Zuhörerschaft zu dem Thema Wander- und Waldwege sowie 
dem Baugebiet “Auf der Heide, 1. Erweiterung” wurden mit Zufriedenheit beantwor-
tet. 
 
Nachdem keine Wortmeldungen mehr erfolgen, schließt der Vorsitzende die öffentli-
che Sitzung um 19:55 Uhr.  
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________________     __________________ 
Vorsitzende(r) Schriftführer(in) 
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